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Richtlinien der Fachkommission „Literatur“ 
 
 
Einführung 
- Diese Richtlinien stützen sich auf § 13 Absatz 3 der Verordnung über das Kantonale Kurato-

rium für Kulturförderung vom 26. Januar 2004. 
- Generelle Förderbestimmungen sind im Merkblatt über die Kulturförderung aufgeführt. 
- Ein Organigramm gibt Auskunft über die Organisation des Kuratoriums und dessen Einbin-

dung in die kantonale Verwaltung (insbesondere Amt für Kultur und Sport). 
 
Ziele der Fachkommission Literatur 
- Finanzielle Förderung durch Produktionsbeiträge, Druckkostenbeiträge und Gewährung von 

Defizitdeckungsgarantien, 
- Dialog mit Veranstaltern zur Vermittlung einheimischer Literatur, 
- Vermittlung des zeitgenössischen Literaturschaffens in Gemeinden und in Schulen. 
 
Tätigkeiten der Fachkommission Literatur 
Die Fachkommission Literatur 
- fördert das Schaffen von Autoren und Autorinnen indem sie ihre literarische Tätigkeit beo-

bachtet, begleitet und ihnen Unterstützung zuteil werden lässt. 
- initiiert Literatur vermittelnde Veranstaltungen und Projekte. 
- fördert journalistische und redaktionelle Leistungen (angewandten Kunst). 
- gibt Impulse für die Realisation literarischer Arbeiten inklusive deren Publikation. 
- arbeitet mit beim Aufbau einer Dokumentation über das literarische Schaffen. 
- erarbeitet Vorschläge für die Vergabe von Werkjahrbeiträgen und Auszeichnungspreisen. 
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